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L66207 Landw Bringungsrecht Güter- und Seilwege Tirol

80/06 Bodenreform

Norm

GSGG §13 Z3;

GSLG Tir §19 Abs1 litc;

Rechtssatz

Wenn ein Mitglied einer Bringungsgenossenschaft der Meinung ist, daß den Bringungsweg nur die

Genossenschaftsmitglieder und entgegen einem Übereinkommen, das von der Bringungsgenossenschaft

abgeschlossen wurde, nicht auch Außenstehende benützen dürfen, stellt sich dieser Streit als ein solcher zwischen

einer Bringungsgemeinschaft und einem Mitglied aus dem Gemeinschaftsverhältnis iSd § 19 Abs 1 lit c Tir GSLG dar.

Das dem Mitglied der Bringungsgenossenschaft zukommende Bringungsrecht gegenüber der Gemeinschaft wird durch

die Anzahl der Benutzungsberechtigten in Umfang und Ausübung beein ußt. Dies hat wiederum unmittelbare

Auswirkung auf die Rechte und Pflichten der Mitglieder gegenüber der Gemeinschaft.
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